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An den  

Bürgermeister der Stadt Wetter 
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: 49(0)2335-8029800 
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Antrag Nr.: 20/09004  

die freie Wählergemeinschaft „Bürger für Wetter“ bittet Sie, den nachfolgenden Antrag dem 

Rat zur Beratung und zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

 

Der Rat beschließt die Gründung eines Gleichstellungsausschusses, alternativ die 

Erweiterung des Sozialausschusses in „Ausschuss für Soziales und Gleichstellung“ 

 

Begründung: 

Ziel des Antrages ist die Umsetzung des gesetzlichen Gebots zur Gleichstellung von Frauen 

und Männern.  

 

Daher soll sich der Gleichstellungsausschuss als politisches Gremium für das 

verfassungsrechtliche Gebot der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und 

Jungen, Schülerinnen und Schüler, Lesben, Schwulen sowie Bisexuellen, Transgender, Trans- 

und Intersexuellen einsetzen. Der Gleichstellungsausschuss überprüft kommunale 

Maßnahmen auf Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung, im Sinne des 

Grundgesetzes, des Landesgleichstellungsgesetzes, der Gemeindeordnung NRW, der 

Istanbul-Konvention und des Antidiskriminierungsgesetzes. 

 

Der Gleichstellungsausschuss beschäftigt sich zusätzlich mit dem Thema „Gewalt gegen 

Frauen“ und mit Präventionsarbeit.  

 

Die gesetzlich vorgesehene Umsetzung der Istanbul-Konvention (Übereinkommen des 

Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) 

soll durch den Ausschuss auf den Weg gebracht werden.  

 

Laut der Istanbul-Konvention sind nämlich auch die Kommunen verpflichtet „sich, die 

Geschlechterperspektive in (ihrer) Durchführung (die) Bewertung der Auswirkungen 

dieses Übereinkommens“ mit „einzubeziehen und politische Maßnahmen der 

Gleichstellung von Frauen und Männern und der Stärkung der Rechte der Frauen zu 

fördern und wirksam umzusetzen.“ (Artikel 6, Istanbul-Konvention) 

 

Der Gleichstellungsausschuss ist zuständig für Vorschläge an den Rat und anderen 

Ausschüssen um die verfassungsrechtlichen Gebote sicherzustellen.  
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Der neu zu gründende Gleichstellungsausschuss ist kein Frauenausschuss, da die 

Gleichstellung alle Geschlechter (s. o.) betrifft. Entsprechend der Kommunalwahlergebnisse 

soll der Gleichstellungsausschuss mit Politikerinnen und Politkern, möglichst paritätisch, 

besetzt werden. Er folgt den Regeln der kommunalen Selbstverwaltung. Idealerweise sollten 

weitere Expertinnen und Experten, sowie die kommunale Gleichstellungsbeauftragte mit in 

den Ausschuss einbezogen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Freie Wählergemeinschaft Bürger für Wetter 

 
Gerd Michaelis                     

Fraktionsvorsitzender          

 


